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Fraktionsantrag  
- öffentlich - Datum: 21.05.2026 

 
Antragsteller WsR 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung 21.05.2026 beschließend 
 
Betreff: 

WsR-Änderungsantrag zur Drucksache 2026-62 
Abruf der Fördermittel aus dem LuKIFG 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
 
Der Beschlussvorschlag zu Ziffer 1 wird wie folgt geändert:  
 
Die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz werden für folgende 
Maßnahmen verwendet:  
• Bau einer Obdachlosenunterkunft: ca. 800.000 Euro  
• Bau eines Kunstrasenplatzes: ca. 1.000.000 Euro  
• Neugestaltung der Bahnhofsunterführung / des Bahnhofsumfeldes: ca. 1.000.000 Euro  
• Straßensanierungen: ca. 400.000 Euro  
• Investive Maßnahme zur kommunalen Sportinfrastruktur (Tennishalle): ca. 500.000 Euro  
• Investive Maßnahme im Bereich Bevölkerungsschutz, Wasserrettung und Sicherheitsin-
frastruktur (DLRG): ca. 500.000 Euro  
Gesamtsumme: ca. 4.200.000 Euro  
 
Die ursprünglich für die Neugestaltung der Bahnhofsunterführung beziehungsweise des Bahn-
hofsumfeldes vorgesehenen Mittel in Höhe von ca. 2.000.000 Euro werden um ca. 1.000.000 
Euro reduziert. Die freiwerdenden Mittel werden zugunsten der vorgenannten Infrastrukturmaß-
nahmen umgeschichtet.  
Die Förderung der investiven Maßnahmen für die Tennishalle sowie die DLRG erfolgt vorbehalt-
lich der Förderfähigkeit nach LuKIFG/HIFG sowie unter der Voraussetzung entsprechender ver-
traglicher Regelungen zur Zweckbindung, Nutzungsdauer, Nachweisführung und möglicher Rü-
ckforderungsrechte bei Zweckverfehlung. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) WsR-Änderungsantrag 
 




